
e. ftie Coblenjer |)fnl)lbt'ndie.

Im Herbst des vergangenen Jahres brachten die Zeitungen kurze 
Nachricht von den Eesten einer im Flussbett der Mosel bei Coblenz 
gefundenen Pfalilbriicker). Aus dem jiingst erschienenen neuen Band 
der Publicationen unseres Yereins (Heft 39. 40 S. 400) erfuhren wir von 
dem eingehenden Vortrag iiber jenen Fund, den Archivrath Eltester 
am Winckelmannsfeste gehalten hat. Nähere Mittlieilungen aber sind 
nicht veröffentlicht worden und so blieb der Wunsch nach genauer 
Kenntniss des Gefundenen rege. Der Theilnahme, welche I. M. die 
Ivönigin den am Rhein überhaupt und ganz besonders den in ihrer Re- 
sidenzstadt Coblenz zu Tage kommenden Denkmälern zuwendet, ver- 
dankt es die archäologische Gesellschaft zu Berlin, dass ihr nicht bloss 
der Vortrag des Herrn Eltester sondern auch die auf diesen Gegen- 
stand bezüglichen Betrachtungen des Strombaudirectors Geheimrath 
Nobiling zu Coblenz durch den Unterzeichneten mitgetheilt werden 
konnten. Beide Schriftstücke nebst dem zu dem zweiten gehörenden 
sorgfältigen Situationsplan sind inzwischen in den Schriften des Ver- 
eins veröffentlicht worden. Die aus ihnen leicht zu gewinnende An- 
schauung des Eundes unterstützte der in jener Sitzung der archäologi- 
schen Gesellschaft anwesende Prof. aus’m Weerth mit einer Reihe von 
auf die Autopsie und auf die Vergleichung ähnlicher Funde (wie der 
Xantener Brücke) gegründeten Angaben1 2). Darauf hin wage ich es im 
engsten Ansehluss an die oben bezeichneten Schriftstücke meine Mei- 
nung iiber Alter und Bedeutung des Fundes kurz zu begründen.

1) Yergl. die Augsburger Allgem. Zeituug von 1865 Beilage zu Nr. 300.
2) Yergl. den Sitzungsbericht in Gerhards archäol. Anzeiger von 1866 

S. 234*.
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Zur allgemeinen historischen Orientierung werden zunächst die 
folgenden Bemerkungen dienlich sein. In den gangbaren Handbüchern 
werden die einschlägigen Fragen entweder unrichtig (wie von Man- 
nert 2, 1 S. 255 der 2. Aufl. und von Forbiger 3 S. 247) oder nur 
selir kurz (wie von Ukert 2, 2 S. 518. 526) behandelt. Nach den ein- 
gehenden und meist zutreffenden Erörterungen, welche diesen Fragen 
Joh. Aug. Klein hat zu Theil werden lassen3), scheinen zwar richtige 
Ansichten iiber sie Wurzel gefasst zu haben ; dennoch aber beruhen Herrn 
Eltesters Annahmen iiber den neuen Fund wiederum auf geschichtlichen 
Yoraussetzungen, die ich nicht fiir gegründet halten kann. Desshalb 
ist die folgende Auseinandersetzung hier nicht zu umgehen.

Der Narne Confluentes wird, soviel ich sehe, zum ersten Male er- 
wälint von Sueton im Leben des Caligula4). Dass hier nur der Zusam- 
menfluss vonühein undMosel gemeint sein kann, nicht aber, wie auch 
behauptet worden , der der Mosel mit irgend einem ihrer ldeinen Ne- 
benfliisse, ist einleuchtend. Schon das Fehlen der* Flussnamen schliesst 
eine andere Annahme aus : in.Trevcris acl confluentes kann nur von 
Rhein und Mosel verstanden werden; und ebenso beweist auch dieses 
Fehlen, dass der Ort wohl schon zur Zeit des Plinius, nicht bloss zu 
der Suetons, eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte. Denn sonst wer- 
den die Namen der Flüsse, um die es sich handelt, ausdrücklich hin- 
zugefiigt. So bei Livius (1, 27, 4) von Tiber und Anio ubi Anienem 
transiit ad confluentes collocat castra und (4, 17, 12) ad confluen- 
tes consedit in utriusque ripis amnis; im Brief desLepidus anCicero

3) In drei Programmen, von welchen mir nur das zweite zugänglich ge- 
worden ist, nämlich das Coblenzer von 1826 'über die altrömischen Confluentes 
und ilire nächsten Umgebungen mit Hinsicht auf Kaiser Yalentinians Yertheidi- 
gungslinie am Rheine’ 10 S. 4. Das erste, in Cöln 1825 erschienen, kenne ich 
nicht und ich weiss nicht ob das dritte, worauf der Yerf. am Schluss des zwei- 
ten hinweist jemals erschienen ist.

4) Cap. S uli natus sit (C. Caesar) incertum diversitas tradentium facit. 
Cn. Lentulus Gaetulicus Tiburi genitum scribit, Plinius Secundus in Treveris, 
vico Ambitarvio (so schreibt Roth nach den Handschriften; man las früher allge- 
mein Ambiatino) supra confluentes; addit etiam pro argumento aras ibi oslendi in-
scriptas ob Agrippinae puerperium.........Rgo in actis Antii editum invenio. Gae-
tulicum refellit Plinius u. s. w........... Plinium arguit ratio temporum .... Kec
Plinii opinionem inscriptio arae quicquam adiuverit, cum Agrippina bis in ea 
regione filias enixa sit . . . . Sequenda est igitur quae sola restat publici instru- 
menti auctoritas u. s. w.
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von Khodanus uncl Arar (ad fam. 10, 34, 1) ab confluente Arari et 
Khodano 5). In den Inschriften des bekannten Altars cles Aiigustus zu 
Lyon, der an jener Stelle stand, wird derselbe ausftihrlich hezeichnet 
als ara ad confluentes Araris et lüiodani (Orelli 4018 — Boissieu 
inscriptions de Lyon S. 5) ocler inter confluentes Araris et Bhodani 
(Boissieu S. 95. 114), ktirzer aber auch bloss als ara ad confluentem, 
ganz analog clem ad confluentes des Sueton6). Caesar sagt (bell. 
Oall. 4, 15, 2) von Maas und Rhein ad confluentem Mosa.e et Jiheni 
(eine Stelle die Forbiger 3 S. 247 mit gewohnter Verkehrtheit auf Co- 
blenz bezieht), Plinius (6, 26. 122) von Babylon in oonfluente Euphratis 
fossa perducti atque Ticjris, ebenso (3, 26, 149) von Danuvius und Savus 
in conflvente supra dicto. Dieser Punkt, ftihrte die Bezeichnung Con- 
fluentes als Station der Itinerare (beim Ravennas 4, 19 S. 214, 13 Par- 
they uncl auf der Peutingerschen Tafel). Ebenso wird liöchst walir- 
scheinlich der Zusammenfluss von Rhein und Mosel von der Zeit, an, 
wo es eine römische Strasse am linken Rheinufer gab, eine Station 
derselben und eine Fährstelle tiber die Mosel mit dem Namen ad con- 
fluentes gewesen sein7). Sueton fand die Meinung des Plinius, class

5) Ab conßuente ab Rhodano die Handschrift; was Orelli vermuthet ab 
conjluente ad Rhodanum ist gegen denGebrauch; was ich vermuthe wird durch 
den constanten Gebrauch der gleich anzufiihrenden Inschriften bestätigt, in wel- 
chen der kleinere Arar immer voransteht. Doch könnte man auch das zweite 
ab streichen als aus einfacher Iteration entstanden und ab confluente Rhodani 
schreiben.

6) Denn in der Inschrift des Ehrenbogens der Sölme des Augustus zu 
Saintes in Aquitanien Orelli 160 = Boissieu S. 96 gesetzt von einem C. Julius 
Bufus , Sohn des C. Julius Otuaneunus, Enkel des C. Julius Gedemo und Ur- 
enkel des Eposterovidus, der also seinen Stammbaum durch vier Generationen 
bis in die Zeit der Unabhängigkeit hinaufführt, kann doch wohl nur der Altar 
der tres Oalliae, Aquitanien, Lugdunensis und Belgien, zu Lyon gemeint sein, 
nicht, wie einige französische Gelehrte annahmen, ein Altar von ähnlicher Lage 
zwischen Seugne und Charente zu Saintes selbst.

7) Auch bei den Sequanern scheint es wie bei den Treverern ein Con- 
fluentes gegeben zu haben, wenn anders dem Coblenz am Zusammenfluss von 
tthein und Aare im Canton Aargau mit Recht jener alte Name beigelegt 
wird; so Yalesius in der notitia Galliarum (Paris 1675) S. 154. Ebenso wird 
aueh Confolens oder Conflans im Departement der Charente an der Yienne, 
einem der linken Nebenflüsse der Loire, in der Diöcese von le Mans gelegen 
gemeinhin auf ein römisches Confluentes zurückgefülirt. Ob dasselbe von den 
gleichbenannten Orten in der Grafschai't Roussillon und in der Tarentaise (Sa-
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Caligula in jener Gegend geboren worden sei, gewiss in dessen bekann- 
tem grossemWerke über die germanischen Feldzüge; dass sie dennoch 
nur auf einem Schluss, und zwar einem mindestens unsicheren, beruht, 
nimmt der Quelle an sich nichts von ihrer Autorität und jener beson- 
deren Nachricht nichts von ihrem Werth. Plinius konnte sehr wohl in 
Erfahrung gebracht haben, dass sich in jenem Vicus der Treverer ein 
Altar befand, etwa der Juno Lucina von einem der Legaten des Ger- 
manicus geweiht ob Agrippinae Germanici Caesaris puerperium. 
Dergleichen Devotion für die Sprösslinge des kaiserlichen Hauses, selbst 
die noch ungeborenen, wurde zwar später erst gemein8), allein sie konnte 
vereinzelt schon früher vorkommen zumal einem so bewunderten und 
verehrten Prinzen gegenüber wie Germanicus. Gesetzt aber auch, es 
liabe wirklich eine oder mehrere solcher Dedicationen an jenem Ort 
gegeben (auf den wie Sueton mit Recht ausführt nicht zutreffenden 
Schluss des Plinius, dass desshalb Caligula dort geboren sein miisse, 
kommt es uns hier nicht an), so folgt daraus nur, dass Truppen des 
Germanicus in dem vicus Ambitarvius eine Zeitlang gestanden haben, 
keineswegs dass ad confluentes selbst damals schon ein besonderer von 
jenem vicus verschiedenerOrt einer römischen Niederlassung gewesen sei.

Dagegen ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass nicht weit von 
einem solchen Punkt, wie ihn der Zusammenfluss der beiden Ströme 
bildet, ein Flecken der keltischen Treverer gelegen hat. Wir 'kennen 
in Gallien eine Peihe von so gelegenen Orten, welche Condate hiessen. 
Dieses scheint der keltische Name für confluenles gewesen zu sein; 
daher wahrscheinlich auch ein pagus zu Lyon denselben Namen führte 
(Boissieu S. 19 f.). Man könnte sogar versucht sein auch in dem Na- 
men Ambi-tarvius eine Beziehung zu derLage zu finden. Dabei wtirde

voyen) gilt, weiss ich nicht. Vergl. Expillys dictionnaire gSographiqve . . . de la 
France 1764 Bd. 3. S. 444 ff. In Italien weiss ich von einem Confienza zwischen 
Novara undVercelli in Sardinien und von einem Conflente in Calabrien zwischen 
Nicastro und Martorano aus Rampoldis ccrograßa delV Italia 1,765. In Spanien 
giebt es einen Ort Conflentes oder Cofrentes (die Verschiedenheit beruht nur 
in der Aussprache) im Königreich Valencia bei Ayora zwischen den Flüssen Ca- 
briel und Jucar; vergl. Madoz diccionario geografico 6,506. Es wäre gar nicht 
zu verwundern, wenn der gleiche Name noch an manchen anderen Punkten des 
Zusammenflusses zweier Flüsse in den Provinzen des römischen Reiches sich 
finden sollte.

8) Wie z. B. die jüngst von Mommsen und Nissen neu behandelte In- 
schrift des Domitian von Acerrae lehrt, Hermes I. S. 151 ff.
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man an eine hybride Bildung denken können, wie bei dem pagus Am- 
bitrebius der Veleiatischen Tafel; doch ist Ambi — ein in vielen kel- 
tischen Namen vorkommender Bestandtheil, also. wohl einheimischen 
Ursprungs. Durchaus aber keine Nöthigung liegt vor, diesen vicus den 
Rhein aufwärts bei Bense oder bei Ems oder auch weit von Coblenz 
die Mosel aufwärts zu suchen : nach der Angabe supra confluentes ist 
er vielmehr in der unmittelbaren Umgebung von Coblenz auf einem 
hochgelegenen Punkt zu vermuthen. Ich sehe aus dem Kieinschen 
Programm, dass an manchen Orten nahe um Coblenz Urnen, Waffen- 
stiicke, Münzen und ähnliche Dinge gefunden worden sind: auf Spuren 
eines keltischen vicus, wie sie in Frankreich und England zahlreich 
vorhanden sind, scheint aber noch keiner der Localantiquare gestossen 
zu sein. Da Drusus für den Gründer des römischen Castells Mainz 
gegenüber gilt (nach Dio 54, 33), so pflegt man ihm auch die Anlage 
der ganzen Strasse auf dem linken Rheinufer von Mainz bis Cöln zu- 
zuschreiben; vielleicht mit Recht, obgleich die wenigen bisher auf jener 
Strecke gefundenen Meilensteine9) keinen Anhalt für diese Annahme 
bieten. Dass die Strasse im Jahre 70 vollständig fertig war, schliesst 
man wohl mit Grund aus dem von Tacitus (hist. 1, 56) berichteten 
Umstand, dass in jenem Jahr die Nachricht von dem Abfall der Le- 
gionen Obergermaniens von Galba, der ipso halendarum lanuariarum 
die stattfand, dem Vitellius nach Cöln durch einen Adlerträger der 
vierten Legion iiberbracht wurde, als er beim Malile sass, nocte quae 
kalendas lanuarias secuta est. In den offiziellen Itinerarien des Rei- 
ches, in dem des Caracalla (S. 371, 2), auf dem Leugenstein von Ton- 
gres10), beim Ravennaten (4, 24 S. 227, 10 Parthey) und auf der Peu- 
tingerschen Tafel erscheint Confluentes als Station. Möglich also, dass 
so lange die Strasse bestand ad confluentes eine mansio vorhanden 
war. Dass aber diese mansio, wie man aus dem wie bekannt militä- 
rischen Charakter der römischen Strassen und der strategischen Be- 
deutung der Lage geschlossen hat, ein castellum mit einem Wacht- 
posten gewesen sei, ist ganz unerweislich. Die strategische Bedeutung, 
die man dem Ort beilegt, ist mindestens problematisch. Damals wie

9) Yergl. Brambach da cohirnnis miliariis ad Ilhenum repertis S- XII-
10) Henzen 5236; er soll aus Diocletians Zeit sein, vergl. Itenier itinerai- 

res llomains de la Gaule Paris 1850 S. 49, aus (lem annuaire der societe des 
Antiquaires de France von demselben Jahr.

4
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jetzfc belieiTseliten ilm die umliegenden Höhen diesseits und jenseits des 
Itheines wie der Mosel. Sicherlich darf' man darauf allein hin nieht hier 
eines von den viel missbrauchten mehr als fiinfzig Castellen suehen, 
welche Drusus an den Ufern des Rheins in grader Linie ver- 
theilte n), wie selbst die besonnensten Forscher für wahrscheinlich hal- 
ten 11 12). Gesetzt aber aueh es habe hier eines jener Castelle wirklich 
gestanden: nirgends ist gesagt, dass die in runder Zahl über fünfzig ca- 
siteUa des Drusus mehr wareii als kleinere nach röinischer Art be- 
festige Lagerplätze (castra); vielleicht weniger gross und weniger auf 
die Dauer berechuet als die bekannten römischen castra von Kreuz- 
nach und Neuwied, eine zusammerihängende Postenkette zum Schutz 
der Eheiidinie, die man nach erfolgter Pacificierung der Provinz leicht 
abbrechen und aufgeben konnte. Dass in der offiziellen Statistik der 
römischen Gemeinden, wie sie nach der grossen Weltkarte des Agrippa 
bei Plinius, nach späteren Aufnahmen bei Ptolemaeos vorliegt, kein 
besonderer Ort ad confluentes verzeichnet wird, spricht deutlich gegen 
die an sich mögliche Annahme, dass neben dem alten vicus Ambitar- 
vius, der vielleicht früh unterging, von Anfang an eine römisclie Nie- 
derlassung irgend welcher Art am Orte der Strassenstation ad con- 
fluentes gelegen liabe.

Dasselbe ergiebt sich aus der localen Untersuchung. Der seit 
Brower viel besprochene Grabstein mit Reliefdarstellungen, welcher im 
Saal des Coblenzer Gymnasiums aufbewahrt wird 13), soll aus der Mo- 
sel gezogen worden sein; er gehört also aller Wahrscheinlichkeit nach 
zu jenen aus weiterer Entfernung hergebrachten Ballaststücken der 
Pfahlbrücke, über die nachher zu sprechen ist. Der zweite daseibst 
aufbewahrte Stein (Lersch 91) starnmt aus Boppard. Dagegen soll ein 
vereinzelter römischer Ziegelstein mit dem Stempel der von Claudius 
zuerst ausgehobenen 22ten Legion (Lersch 92) im Jahre 1837 in der 
Altstadt Cobienz zum Vorschein gekommen sein. Fänden sich ähn-

11) Nach der allein bei Florus 2, 30 [4, 12] vorhandenen Nachricht Dru-
sus..................in tutelam •provinciae praesidia atque custodias ubique disposuit
per Mosam Jlumen, per Albim, per Visuryim ; in Ttheni quidem ripa quinqua- 
yinta amplius castella direxit, bei der man nie vergessen sollte , dass man es 
mit einem höchst ungenauen und prunkhaft übertreibenden Khetor zu thun hat.

12) Böcking zur Notitia occ. S. 979*)-
13) Yergl. Lersch Centralmuseum 3 S. 63, 90.
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üche Ziegel häufig in Coblenz, so lägechtrin allerdings das stärkste In- 
dicium dafür. dass einst daselbst ein römisches Castell gestanden habc. 
So aber kann ein einziger Ziegel leiclit in alter oder neuer Zeit anders- 
woher eingeschleppt worden sein, denn die Ziegel dieser Legion sind 
in ganz Obergermanien häufig. Einstweiien sind daher darauf keine 
Schliisse zu bauen. Spuren antiker Wohngebäude sind, wie Klein ausführt, 
bis auf seine Zeit niemals in Coblenz gefunden worden; dass sicli diess 
in den seitdem verfiossenen vierzig Jahren geändert hätte, ist mir nicht 
bekannt.

Bei Ammianus Marcelliuus (16, 3, 1) findet sich bei Gelegenheit 
von Julians Feldzug gegen Cöln vom Jahr 35614) die folgende Notiz: 
in jenen damals von den Franken und Alemannen arg heimgesuchten 
öegenden neo civitas ulla visiticr nec casteUum; nisi quod apucl con- 
fiuentesj locum ita cognaminatum ubi amnis Mosella confundiiur 
lihen.Oj Higomagum oppidüm est et una prope ipsam Coloniam turris. 
Also keine Stadtgemeinde und kein Castell in jener ganzen Gegend; 
die Angabe dass Üigomagwm, d. i. Remagen, apud corfiuentes liege ist 
sehr ungenau. Wie man aberdiese Angabe als ein Zeugniss dafür aniüh- 
ren konnte. dass in der Mitte des vierten Jahrhunderts zu Coblenz 
ein römisches Castell gestanden habe, blcibt mir unverständlich. Der 
locus Ua cognominätus sagt eigentlich deutlich das Gegentheil. Aus 
einer Reihe von anderen Notizen bei Amniianus (z. B. 18, 2, 4 iiber 
die sieben unterhalb Mainz gelegenen früher zerstörten und durch 
Jiilian wieder gewonnenen Städte. unter denen Coblenz zwischen Bingen 
und Andernach fehlt', welehe Klein in dem oben angefiihrten Programm 
zugleicli mit der vorliegenden in durchaus befriedigender Weise erör- 
tert hat, ergiebt sich ebenfalls mit Bestimmtheit, dass damals wie früher 
kein grösserer römischer Ort an der Stelle von Coblenz stand. Der 
Dichter des vierten Jahrhunderts Ausonius 15) und noch im sechsten 
Jahrhundert Yenantius Fortunatus 16) drücken sich heide so unbe- 
stimmt aus, dass man aus ihren Worten wiederuin nur ein Argu-

14) Dessen Einzelheiten übrigens vielfache historische Schwierigkeiten 
bieten, vergl. von Wietersheims Geschichte der Völkerwanderung 3 S. 508.

15) In der Moselia V. 473, wo er von ihr sagt q;aa Germanis sub portu• 
bus ostia solvis.

16) 10, 10 V. 47 tura venio qua se duo flumina conflua iungunt, Hinc 
Rhenus spumans, inde Mosella ferox.
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ment gegen das Vorhandensein eines grösseren antiken Ortes an der 
Stelle des Zusammenflusses entnehmen kann.

Erst in der notitia, welche bekanntlich den Stand des Keiches 
zu Ende des vierten und zu Anfang des ftinften Jahrhunderts angiebt, 
erscheint sub dispositione viri spectabilis ducis Mogontiacensis der 
praefectus miiitum defensorum Confluentibus (S. 117*, 10 Böcking) ; 
also war die Station der Strasse damals sicher ein mit milites defen- 
sores belegter Wachtposten. Auf die geschichtlichen Ursachen, aus wel- 
chen damals grade hierher ein Wachtposten gelegt wurde, braucht 
nicht näher eingegangen zu werden. Sie ergeben sich aus dem dama- 
ligen Zustand der ganzen Provinz ohne Schwierigkeit. Und so erscheint 
denn auch schon irn sechsten Jahrhundert hei Gregor von Tours das 
castrum Confluentis 17) und ebenso in späteren mittelalterlichen Quel- 
len, aus welchen die Lage dieser ältesten Niederlassung nahe der Spitze 
der Landzunge zwischen den beiden Flüssen erhellen soll.

Das Resultat unserer historischen Orientierung ist also : für das 
ganze Alterthum ist keine römische Stadt an der Stelle von Coblenz 
irgendwo bezeugt. Nur eine Station der römischen Strasse befand sich 
daselbst und diese war erst etwa vom Beginn des fünften Jahrhunderts 
an und im sechsten ein befestigtes castrum. Mithin fallen alle Gründe, 
welche man aus der Bedeutung des Ortes fiir das Alter der neu.ge- 
fundenen Pfahlbrücke entnehmen zu können geglaubt hat, von vorn- 
herein in sich zusammen. Herr Nobiling hält es für wahrscheinlich, 
dass in der früheren Kaiserzeit eine Fähre die Station ad confluentes 
mit dem gegenüberliegenden Moselufer verbunden liabe, und erkennt 
die Reste des Zugangs zu jener ältesten Fähre in den zwei aus je drei 
Pfählen bestehenden Jochen mit nur 22 Fuss Brückenweite, welchenoch 
unterhalb der grossen Pfahlbrücke auf dem linken Moselufer gefunden 
worden sind. Wo stehende Brücken fehlten, hat man sich gewiss von 
jelier der Fähre bedient. Aber da, wie Eltester ausführt, schon Gregor 
von Tours, wie er selbst erzählt, im Jahr 585 in einer Fähre die Mo- 
sel bei Coblenz passiert hat, ebenso im Jahre 842 die Söhne Ludwig 
des Frommen, und da, wie urkundlich feststeht, im Jalir 1042 der Erz- 
bischof von Trier das Fährrecht und den Fährzoll über die Mosel bei 
Coblenz an ein Trierer Stift verschenkt hat, welches auch bis zum 
Bau der steinernen Moselbrücke im Jahr 1343 in dem Besitz des Pri-

17) Tlist. Francorum 8,13; vergl. Böcking zur notitia am oben angef. Ort.
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vilegiums blieb, so liegt es doch weit näher jenen Zugang am linken 
Ufer auf die ausreichend bezeugte mittelalterliche Fähre zu beziehen.

Was die Pfahlbriicke selbst anlangt, so sind unzweideutige Krite- 
rien der Zeit, in der sie entstand, bis jetzt nicht bekannt geworden. 
Die Exemplare der Coblenzer Brückenpfähle, welche auf Yerfiigung
I. M. an die Sammlungen von Coblenz, Bonn, Cöln, Trier, Mainz und 
Wiesbaden abgegeben worden sind, werden vermuthlich Yeranlassung 
geben zu interessanten Vergleichungen mit der neuesten Specialität der 
monumentalen Archäologie, nämlich mit den Pfahlbauten. Dass bei 
den Pfählen am linken Ufer zwei, alles in allem zwei Kupfermünzen, 
eine des Augustus und eine des Gratian gefunden worden sind, wird 
man jedoch schwerlich mit Eltester fiir ein positives Kriterium der 
Zeit zu halten geneigt sein. Wenn auch wirklicli diese beiden Miinzen 
in römischer Zeit an die Fundstelle gelangt sind (was schwerlich zu er- 
weisen sein wird), dass zufällig einmal zu ganz verschiedener Zeit ein 
Paar Kupferstiicke in das Wasser gefallen sind, beweist keineswegs 
dass in der Zeit des Augustus und in der des Gratian, wie Herr El- 
tester annimmt, hier eine Brticke iiber die Mosel geführt habe. Mit 
Absicht, wie in Gräber oder in die Heilquellen, sind doch diese Miin- 
zen sicher nicht auf den Grund des Flusses gelegt worden. Zufällig 
verlorne Münzen aber, und noch dazu so ganz vereinzelt vorkommende, 
können im allgemeinen iiberhaupt als chronologische Zeugnisse nicht 
verwendet werden.

Ein zweiter fiir die Zeitbestimmung nicht unwichtiger Punkt, auf 
welchen Herr Nobiling besonders aufmerksam macht, sind die wie es 
scheint colossalen Dimensionen der Pfahlbrücke. Die iiber tausend 
Eichenstämme von 1 bis 2 Fuss Dicke und 3 bis 12 Fuss Länge, unten 
mit 1 bis IV2 Fuss langen eisernen Spitzen beschlagen, bilden auf dem 
linken Ufer die Pfeiler des Aufgangs der Briicke von der flachen Land- 
seite, vier Pfahlroste von 17 bis 24 Schritt Breite bei 6 Schritt Durch- 
lassweite ; in den Zwischenräumen stehen die zahlreichen Pfähle, welche 
Herr Nobiling für Ausfiillungen des vermuthlich durch Hochwasser 
ausgerissenen und dadurch die Pfeiler gefährdenden Flussbettes hält. 
Erst vom vierten Pfeiler an sollen dann die im eigentlichen Flussbett 
stehenden schmaleren Briickenpfeiler mit je 25 Schritt Durchlassweite 
beginnen, von denen, mit Ausnahme des ersten rechtsseitigen, nur 
ganz vereinzelte Pfähle zum Vorschein gekommen sind. Die Coblenzer 
Herren vermuthen nach diesen Indicien eine auf Böcken ruhende höl- 
zerne Brücke (die man also im Winter abbrechen konnte) von minde-
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stens zelm Pfeilern (oline die Stirnpfeiler an beiden Ufern). fünf stär- 
keren am linken Ufer und fünf schwächeren in der tieferen Flussrinne 
und eilf Durchlassöffnungen, etwa 880 Fuss lang ulie steinerne Mosel- 
biticke ist 960 Fuss lang) und 31 bis 35 Fuss breit. Colossal sind be- 
sonders die Pfeiler am linken Ufer, auf welchen sich die Coblenzer 
Herren desshalb hölzerne Befestigungswerke aufgeführt denken. Ueber 
die constructive Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit dieser Annahinen 
steht mir natürlich kein Urtheil zu. Wir haben sie als erwiesen an- 
zunehmen und uns danach ein TJrtheil iiber ihre muthmassliche Ent- 
stehungszeit zu bilden.

Stehende hölzerne Brücken gab es in ältester Zeit wie natürlieh 
in Ptom so gut wie in Griechenland; es braucht nur an den pons su- 
blicius erinnert zu werden1S). Aber schon in republicanischer Zeit hat 
es überall steinerne Brücken gegeben, in und ausserhalb Ptoms. Wie 
friih die Technik der Römer grade in Wasserbauten die höchste Voli- 
endung erreicht hat ist ja bekannt. Aus der ganzen Zeit der Repu- 
blik und aus der friihern Kaiserzeit ist, soweit ich das Material über- 
sehe, kein Beispiel einer stehenden hölzernen Briicke bekannt. Caesars 
Rheinbrücke (bell. Gall. 4, 17) kann nicht als ein Beispiel dafiir ange- 
sehn werden, denn sie war ja nur ftir die vorübergehenden Zwecke 
des Feldzugs angelegt, keineswegs um den Verkehr zwischen den bei- 
den Ufern dauernd zu vennitteln. Im Gegentheii, schon in der friihe- 
sten Kaiserzeit sind auch aus den Provinzen eine Reilie von steinernen 
Briicken bekannt, iiber viel breitere und gefährlichere Ströme als iiber 
die Mosel. So baute August iiber den Anas in Lusitanien bei der von 
ihm angelegten Festung Augusta Emerita die noch stehende Brücke 
von nicht weniger als sechzig Bogen; bekannter noch ist die Brücke 
des August von Ariminum. Traians Donaubrücke bei Orsova war zwar 
eine Bockbriicke aus Holz. aber auf steinernen Pfeilern ruhend, und 
gewiss lag aueh hier wenigstens die Absicht vor, die hölzerne Brückenbahn 
ktinftig durch eine steinerne zu ersetzen. Grade von Traian sind noch 
eine ziemliche Anzalil von steinernen Briicken bekannt, darunter manc-he 
noch erhaltene, wie die von Alcantara in Spanien 18 19). Ueberall wo der

18) Ich verweise hierfür im allgemeinen auf Hirts Geschichte der Bau- 
kunst bei den Alten Theil 3, 1827 S. 413 ff., obgleich seine Behandlung des rö- 
mischen Brückenbaus in jeder Beziehung unzureiehend ist.

19) Vergl. Annali dell' Instituto archeologico 35, 1863 S. 173 ff Monu 
menii Band 6 und 7 Tafel 73 bis 75.
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Verkehr eine stehencle Briicke nöthig machte und strategische Itück- 
sichten ihre Anlage nicht hinderten, scheint die solide Pracht des rö- 
mischen Strassenbaues in der ganzen früheren Kaiserzeit nur steinerne 
Bauten zur Anwendung gebracht zu liaben. Dagegen wo aus irgend- 
welchen Gründen eine steliende Bri.cke nicht vorhanden war, hat man 
sich gewiss, wie Herr Nobiling mit vollem Rechte annimmt, der Fäh’re 
bedient; zumal in Gallien. da Caesar (bell. civ. 3, 29, 3) die poniones 
ausdrücklich als ein genus navium Gallicarum bezeichnet. Solche 
vontones werden also auch wohl auf der Strasse von Mainz nach Göln 
bei allen grösseren und kleineren linken Nebenflüssen des Rheins, über 
welche keine steinernen Brücken führten, zur Anwendung gekommen 
sein. Die erhaltenen Reste eines Aufgangs zur Fähre inöchte ich aber, 
abgesehn von ihren geringen Dimensionen, aucli desshalb nicht mit Hrn. 
Nobiling auf jene älteste Fähre beziehen, weil nach den Untersuchun- 
gen der Localforscher die römische Strasse durch Coblenz und auf dem 
andern Ufer weiter nach Andernacii nicht in so unmittelbarer Nähe der 
Mündung, sondern etwas weiter aufwärts den Fluss überschritten zu 
haben scheint.

Hiernach also wird man nicht geneigt sein, die Coblenzer Pfahl- 
brticke mit der ersten Anlage der Strasseoder auch nur mit Augustus 
und der ganzen f'rülieren Kaisefzeit in Verbindung zu bringen. Das 
fiir ihr höheres Alter angeführte Argument von ihrer Nothwendigkeit oder 
strategischen Wichtigkeit ist nacli dem oben auseinandergesetzten keines. 
Da keine römische Niederlassung irgendwelcher Art, ausser einern Post- 
haus, auf der Stelle vonCoblenz nachweislich ist, so wird der Verkehr 
wolil einer stehenden Briicke haben entrathen können. Und dieselben 
strategischen Griinde, welche die Anlage eines römischen Castells ad 
conßuentes hinderten oder wenigstens als unnöthig erscheinen liessen, 
werden auch bewirkt haben, dass man sich mit einer Fähre begniigte. 
Eine stehende Briicke ist ja nach den Umständen strategisch ebenso 
sehr ein Naclitheil wie ein Vortheil.

Es bleibt aber noch ein dritter Punkt zu erörtern, der für die 
Altersbestimmung der Brücke von Wichtigkeit ist. Das ist der Fund 
der etwa 160 grossen, bis zu 40 Cubikfuss haltenden Steinblöcke, welche, 
ohne irgend eine Spur von Vermauerung zu zeigen, in den Zwischen- 
räumen zwischen jenen ersten vier Pfeilern auf dem linkeu Ufer (nicht 
auf oder zwischen den Rosten der Pfeiler selbst) gefunden worden sind. 
Von den etwa 40 Fragmenten von Statuen, Inschriften und Architek- 
turstücken, weiche darunter sich befanden und in den Hallen des Co
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blenzer Gymnasiums aufgestellt worden sind, werden die Yereinsscbriften 
hoffentlich bald in der Lage sein, ausreichende Abbildungen, von den 
Inschriften womöglich ldeine Facsimiles nach Papier - Abklatschen zu 
geben. Das geüaue Yerzeichniss des Hrn. Eltester20) führt vier ver- 
schiedene Fragmente von Inschriften an. Sie sind sämmtlicli zu un- 
bedeutend als dass eine sichere Wiederherstellung versucht werden 
könnte; nur bei dem zweiten acht Zeilen langen Fragment sielit man 
deutlich, dass es eine Grabschrift war, ebenso wie die oben erwähnte 
schon seit langer Zeit in Coblenz aufbewahrte Inschrift. Eine genauere 
Zeitbestimmung dieser Fragmente (sie sollen aus der besten Zeit hinab- 
reichen bis in das ftinfte Jahrhundert) kann daher nur nach dem pa- 
läographischen Charakter der Schrift gegeben werden; desshalb sind 
Facsimiles nothwendig. Für die Sculpturen und Architekturstücke sind 
wir einstweilen auf Hrn. Eltesters sehr genaue Beschreibung ange- 
wiesen. Die drei ersten Sculpturfragmente, eine männliche Relieffigur, 
ein im flatternden Mantel dahin sprengender barbarischer Reiter, ein 
vierrädriger Wagen mit zwei Pferden bespannt, worauf zwei Personen 
sitzen, gehören unzweifelhaft Grabmälern an. Der galoppierende Reiter 
ist die auf zahllosen Beispielen in allen Provinzen wiederkehrende, fast 
stehende Vorstellung auf den Grabsteinen von Reiterobersten, prae- 
fecti alarum, die ja vielfach ihre barbarische Tracht und Bewaffnung 
beibehielten, wie ursprünglich unsere Uhlanen und Husaren ; im letzten 
Grund geht dieser Typus, wie fast alle Typen auch der spätesten rö- 
mischen Kunst, zurück auf griechische Yorbilder, die Grabmäler atti- 
scher Imtslg, wie sie in jüngster Zeit besonders an der Stelle des öf- 
fentlichen Begräbnissplatzes vor dem äusseren Kerameikos zu Athen 
gefunden worden, aber schon längst in beriihmten Exemplaren aus der 
besten Zeit griechischer Kunst in verschiedenen Sammlungen vorhanden 
sind. Von gleicher Art werden wohl auch das ckaum mehr kenntliche 
Relief mit einer Kampfscene' (N. 73 bei Schmidt) und ceine Steinplatte 
mit den Resten eines Reiters mit grossem Schilde3 (N. 36) sein. — Wa- 
gen aller Art finden sich ganz besonders häufig auf Grabmälern in 
den keltischen Provinzen, — es genügt auf das Igeler Monument zu 
verweisen; auch ist es kein Zufall, dass die meisten der Ausdriicke, 
welche die lateinische Sprache für die verschiedensten Arten von Fuhr- 
werken kennt, mit Ausnahme nur von carpentum, pilentum, plaustrum,

20) Jetzt unter Litt. A. B und 1—77 dem Aufsatze von Wasserbaumeister 
Schmidt 5. 7 und fgg. eingefügt.
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l>igae und quadrigae, nachweislich keltischen Ursprungs sind21). — Die 
tibrigen Reliefs (Nr.16, 23 und 39 hei Schmidt und auf den Tafeln) scheinen 
von der Art der in Trier und Kreuznach so häufigen Altäre mit einzelnen 
Göttergestalten in Relief auf allen vier Seiten zu sein. — Unter den 
heschriehenen Architecturfragmenten ist keines, das nicht zu einem 
grösseren römischen Grabmal gehört haben könnte; wie von dem cco- 
lossalen Rundfries, an dessen Stirnseite ein groteskes Haupt hervortritt3 
(N. 3) und von cden Resten der geschuppten Bedachung eines Monuments 
ähnlich der Igelsäule' (N. 1) Hr. Eltester ausdrücklich hervorhebt. — 
Dass sehr viele dieser Steinblöcke offenbar nicht kleine Grabsteine wa- 
ren, sondern Werkstücke aus grösseren. Gebäuden, worauf Prof. aus’ni 
Weerth aufmerksam machte, beweist nicht, dass ein solches grösseres 
Gebäude, von welchem sie herrühren (und das doch immer auch ein 
grosses Grabmal, etwa wie. das Igeler, gewesen sein kann), in unmit- 
telbarer Nähe der Brttcke gestanden habe müsse. Derselbe Gelehrte 
hat bemerkt, dass auch unter diesen Werkstücken viele aus dem weis- 
sen Jurakalk von Metz oder Yerdun bestehen22). Da dieser Stein jetzt 
als ein von den Römern zu Bauten in den verschiedensten Gegenden 
verwendetes Material erkannt worden ist, so liegt auch in diesemUm- 
stand kein Hinweis auf die Herkunft der Steine. Es ist bekannt, ob- 
gleich vielleicht noch nicht hinreichend durch Beispiele aus allen Pro- 
vinzen des Reiches 'belegt, auf wie weite Entfernungen hin in den Jahr- 
hunderten des Verfalls die römischen Werkstücke besonders von den 
Barbaren, wie z. B. von den Arabern in Spanien, zu neuer Verwen- 
dung geschleppt worden sind. Die Armuth und die Scheu vor der 
kostspieligen Arbeit im Steinbruch vereint mit dem Fanatismus gegen 
die heidnischen Tempel luden dazu ein, die Steinmassen der verfallen- 
den Städte und Strassen des Reichs als bequeme Magazine für den 
mannigfachsten Bedarf zu benutzen. Daher können jene Steine, die lose 
an die Pfahlroste angeschüttet zur Sicherung derselben gedient haben 
miissen (denn an einen Quaderbau auf eingerammten Pfählen ist schon 
wegen der geringen Zahl der Steine und wegen der mangelnden Spu- 
ren von Vermauerung nicht zu denken), leicht von weither herbeige- 
schafft worden sein. Eür den Transport auf Karren bot ja die vor- 
handene römische Strasse verhältnissmässig grosse Bequemlichkeit dar;

21) Carrus cisium covinus essedum oder essedct petorritum rcceda sarracum.
22) Vergl. hierüber die einsichtigen Bemei'kungen Herrn von Dechens in 

den Jahrbüchern Heft 39, 40 S. 349.
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man wird zu dein angegebenen Zweck nur darauf gesehen haben mög- 
lichst grosse Blöcke zu erlangen. An der Strasse selbst, vor den Tho- 
ren der nächsten römischen oppida wie Antunnaowm und Rirjomagus, 
wird es niclit an Grabmälern oder auch an andern Bauten, kleinen Hei- 
ligthümern und dergleichen gefehlt haben, welche für denZweck geeignete 
grosse Blöcke liefern konnten. Von Siegesdenkmäleru, wie Herr El- 
tester meint, braucht nichts darunter zu sein ; auch an ein Thor, das in 
der Nähe der Briicke gestanden hätte, zu denken, Hiegt meines Erach- 
tens keine Nöthigung vor. Mit Recht macht Herr Eltester darauf auf- 
merksam, dass diese Verwendung römischer Werkstücke zu untergeord- 
neten bauliehen Zwecken iiberall auf die Zeiten des Verfalls deute. 
Wir kennen sie aus dem römischen Colosseum, dessen Umfassungs- 
mauer in ihren obersten Sehichten irn vierten Jahrhundert mit den 
alten Sitzstufen des ursprünglichen ßaues ausgeflickt worden ist, und 
ganz besonders aus den zahlreichen Mauerbauten des frühen Mittel- 
alters. Es fehit nieht selbst an christlichen Berichten aus jenen Zei- 
ten, die sich in Klagen ergehen über die barbarisclfe Zerstörung der 
wenn auch heidnischen Bauten und über die Verwendung des so ge- 
wonnenen Materials zu den profansten Zwecken. Dies zugegeben muss 
man also annehrnen, dass die Coblenzer Briicke, seit längerer Zeit be- 
stehend, damals schon der Sicherung durch das Anfahren von Stein- 
blöcken bedurft habe. Eine solche Annahme fügt sich sehr wohl den 
oben besprochenen historischen Daten. Im sechsten Jahrhunderte exi- 
stirte die Brücke schon niclit mehr, da Gregor von Tours die Fähre 
benutzt hat. Also muss die Sicherung der Pfeiler durch Steine doch 
wohl spätestens zu Anfang des sechsten Jahrhunderts stattgefunden 
haben. In der Mitte des vierten Jahrhunderts existierte die Brücke 
wahrscheinlich überhaupt noch nicht, weil Julian nicht einmal ein Ca- 
stell an der Stelle von Coblenz vorfand oder neu anlegte. Also muss 
sie erst nachher gebaut worden sein, zwischen dem Ende des ‘vierten 
und dem Anfang des sechten Jahrhunderts. Möglich dass sie in Ver- 
bindung mit der durch Valentinian den ersten neu, wenn auch nicht 
dauernd gesicherten Itheingrenze angelegt worden ist. Die Nachrichten 
bei Ammianus Marcellinus23), auf welche Klein in dem öfter an-

28) 28, 2, 1 at Valentinianus magna animo concipiens et utilia, Bhenum 
omnem a Tiaetiarum exordio adusque fretalem oceanum magnis molibus commu- 
niebat, castra extollens aitius et castella turresque adsiduas per habiles locos 
et opportunos, qua Galliarum extenditur longitudo; nonnunquam etiam ultra
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gefiihrten Programm mit, Recht nachdrücklich hinweist, lassen keinen 
Zweifel iiber den Umfang nnd die Bedeutung der von diesem Kaiser 
an der Rheinlinie vorgenommenen Arbeiten. Besonders auch die ziem- 
lich beträchtliche Anzahl der von ihm von Trier, Cöln und anderen 
Städten der gallischen Provinzen aus erlassenen Constitutionen berech- 
tig'te zu der Annahme, dass er der Befestigung der Rheingrenze genau 
dieselbe Sorgfalt zuwendete, wie der Dacischen; obgleich nur fiir diese 
letzte Provinz das betreffende kaiserliche Rescript sich erhalten hat24). 
Das castrum militum defemorum Conßuentibus der notitia kann dem- 
nach mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf eine Anordnung Yalenti- 
nians zurückgefiihrt werden. Liest man bei Ammian25), wie Yalen- 
tinian. selbst in der Kriegsbaukunst wohlerfahren, durch seine Wasser- 
baumeister denNeckar abdämmen lässt, um ein Castell an seinem Ufer 
auf eingerammten Eichenpfählen anzulegen, wie die Soldaten bis ans 
Kinn im Wasser stehend arbeiten mftssen, bis endlich der Rau gegen 
den Anprall der Fluthen gesichert dasteht, so g'laubt man eine Be- 
schreibung des Baues der Moselbriicke vor sich zu haben. Der Rhein- 
hafen bei Speier und die Schiffbrücke ftber den Rhein, welche derselbe 
Kaiser anlegen liess, sind ebenfalls durchaus verwandte Werke. Den 
Bau der stehenden Pfahlbrftcke in dieselbe Zeit und in nächste Yer- 
bindung mit den höchst wahrscheinlich vonValentinian zu Coblenz ange- 
legten caslra praesidiaria zu setzen ist, wenn ich nicht irre, von

flumen aedificiis positis subradens barbaros fines und 80, 7, 6 ideo autem etiam 
Valentinianus merito timebatur, quod auseit et exercitus valido supplemento et 

utrobique Ehenum celsioribus castris munivit atque castellis, ne latere uspiam 
hostis ad nostra se proripiens possit.

24) Cod. Theod. 15, 1, 13 mit Gothofredus Commentar. An die duces und 
comites et quibus Rheni est mandata custodia gerichtet ist L. 9 cod. Theod. 7. 1.

25) 28, 2, 2 — 4 denique cum reputUret munimentum celsum et tutum, qüod 
ipse a primis fundarat auspiciis, praeterlabente Niero nomine fluvio, paullatim 
subverti posse undarum pulsu imniani, meatum ipsum atiorsum vertere cogitavH. 
Et quaesitis artificibus peritis aquariae rei copiosaque militis manu arduum est 
opus adgressus. Per multos enim clies compaginatae formae e (formosae die Hand- 
schrift) roboribns coniectaeque in alveum , fixis refixisque aliquotiens prope in- 
gentibus stilis, fluctibus erectis confundebantur avulsaeque vi gurgitis interrum- 
pebantur. Vicit tamen imperatoris vehementior cura et morigeri militis labor, 
mento tenus dum 'operaretur saepe demersi, tandemque non sine quorundam dis- 
crimine castra praesidiaria inquietudine urgentis (ingentis die Handsehr.) amnis 
exempta nunc valida sunt.
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allen historischen Combinationen, die sich überhaupt bieten, die ein- 
fachste und am nächsten liegende. Die colossalen Dimensionen passen 
zu diesen letzten Kraftäusserungen des sinkenden Reiches ebenso gut wie 
sie für die fränkische und jede spätere mittelalterliche Zeit auffällig sein 
würden. Es spricht sich in der inassenhaften Yerwendung des Holzes 
vielleicht grade am deutlichsten der halbbarharische Geist jener Zeiten 
aus. Vergleicht man damit die sinnreiche und sparsame Verwendung 
des Holzes, die Caesars jpraefectus fabrum beim Schlagen der Brücke 
iiber den Rhein auszeichnete, so wird man den ganzen Abstand jener 
Zeiten von einander gewahr.

Alles wohl erwogen wird man also, ehe neue und bestimmtere 
Daten gefunden werden (was keineswegs ausser dem Bereiche der Mög- 
lichkeit liegt), die Coblenzer Pfahlbrücke fiir einen Bau aus dem Ende 
des vierten oder dem Anfang des fiinften Jahrhunderts halten dürfen, 
vieReicht für ein Werk Kaiser Valentinian des ersten.

Nachtrag.

Die Gelegenheit, welche mir durch den verehrlichen Vorstand 
unseres Vereins geboten wird, jetzt, iiber ein halbes Jahr nachdem der 
obige Aufsatz geschrieben worden ist, seinen Inhalt noch einmal an 
den mir freundlichst mitgetheilten Arbeiten iiber denselben Gegenstand, 
welche in diesen Jahrbüchern veröffentlicht worden sind, zu prüfen, und 
danach alle Aenderungen vorzunehmen, die mir etwa nöthig scheinen 
könnten, bitte ich zu diesem Nachtrag benutzen zu dürfen; denn zu 
Aenderungen des von mir gesagten finde ich, ausser in einem ganz ne- 
bensächlichen Punkte, keine Veranlassung.

Zunächst rnuss ich bekennen, dass ich den Aufsatz des Herrn Professor 
Ritter über die Geburtsstätte der Drusilla und Livilla u.s.w. (in diesen Jahr- 
büchern 1863 Heft 35 S. 1 ff.) übersehen habe. Der geehrte Verf. be- 
zieht das in Treveris ad confluentes auf den Zusammenfluss von Saar 
und Mosel, welches mir sprachlich und sachlich gleich unmöglich scheint
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(wie ich ausgeführt habe), und findet den vicus Ambitarvius in dem 
heutigen Zerf, aus et.ymologischen Grtinden, welchen ich durchaus nicht 
zu folgen vermag. Mag immerhin der Name Zerf mit dem zweiten 
Bestandtheil des Namens Ambitarvius auf irgend eine Art zusammen- 
hängen, dass desshalb d e r 0 r t Zerf und der vicus Ambitarvius iden- 
tisch sein miissen, bleiht unerweislich. Und dass sicli allerlei Spuren 
römischer Niederlassungen, Strassen- und Villenreste, in der Nähe 
von Zerf finden, wird man doch nicht ernstlich als einen Beweis dafür 
anführen wollen, dass hier der alte keltische vicus Ambitarvius ge- 
legen hahe? Noch dazu in einer Gegend die so reich an römischen 
Besten aller Art ist, wie die fruchtbaren Gefilde des Moselgehiets. Ich 
wiederhole es, Spuren eines keltischen vicus, wie sie besonders inFrank- 
reich zahlreich und unzweifelhaft vorliegen, sind bis jetzt meines Wis- 
sens nahe um Coblenz noch nicht nachgewiesen worden.

Ein weiteres Moment zur Beurtheilung dieser Frage liefert Herr 
Eltester, welcher aus dem Schatz seiner archivalischen Kenntnisse nach- 
weist, dass die St. Martinsstiftkirche zu Münstermaifeld in einer (nicht fal- 
schen sondern nur suspecten) Urkunde aus dem Jahr 760 als m pago 
Ambitivo gelegen bezeichnet und in einer ächten aus dem Jahr 964 
basiiica S. Martini quae Amhitivum vocatur genannt wird. Allein 
hier fragt es sich erstens, ob der vicus Ambitarvius und jene Ambi- 
tivus genannte Localität überhaupt identisch sind; nothwendig ist diess 
keineswegs. Aber gesetzt auch die N a m e n seien trotz der verschiede- 
nen Schreibung identisch, wie es ja in der Barbarei jener Jahrhunderte 
möglich ist, woraus folgt dass der pagus Ambitivus und die nacli 
ihm bekannte Kirche, die doch als dem heiligen Martinus von Tours 
geweiht nicht älter sein kann als der Anfang des fünften Jahrhunderts, 
derLage nach identisch sind mit dem vicus Ambitarvius bei Sueton? 
Pagus und vicus sind zwar nicht leicht genau zu definierende Begriffe, 
aber verschieden von einander sind sie jedenfalls und pagus durchge- 
hends das weitere, vicus das engere, pagus der Gau, vicus das Dorf. 
Wie weit aber die Grenzen des pagus gegangen sein mögen, wer will 
es beweisen ? Gelingt es in der Nähe von Münstermaifeld einen wirklichen 
keltischen vicus naehzuweisen, so kann man itber die Ungleichheit der 
Schreibung hinwegsehen und es für möglich, ja bis zu einem gewissen Grad 
für wahrscheinlich halten, dass diess der zu dem pagus gehörende und 
also wohl gleichnamige vicus sei. Viel wahrsclieinlicher aber ist, dass 
der alte vicus früh verschwunden und dass sich nur sein Name in dem 
gleichen oder ähnlichen des weiteren Bezirkes, des pagus, erhalten hat.



Ich rniiss also clabei bleiben, die Lage des vicus Ambitarvius ist bis- 
her nicht nachgewiesen worden.

Die in den hierher gelangten Berichten dein August zugetheilte 
Münze hat sich vielmehr als dem Yespasian zugehörig erwiesen; hier- 
rauf hat Eerr Geheimerath Pinder mich aufmerksam zu maehen die 
Güte gehabt. Mithin ist auch nicht die geringste auf die augustische 
Zeit weisende Spur an der Brücke nachweisbar.

Die mir zur Ansicht gefälligst mitgetheilten offenbar sehr gelun- 
genen Abbilduugen der bei der Briicke gefundenen Steinblöcke bestätigen 
im ganzen den Eindruck, der sich schon aus' Herrn Eltesters Beschrei- 
bungen gewinnen liess. Eine Zeit, welche Werkstücke von so pracht- 
voll verzierten Bauteii indieserArt verwendete, muss schon Verwüstun- 
gen durch Barbarenhorden überstanden haben; vor dem Alamannenkrieg 
des Julian ist so etwas schlechterdings undenkbar. Von den abgebil- 
deten Inschriftfragmenten gehört das eine (Tafei IV Nro. I) offenbar in 
gute, d. h. vespasianische oder traianische Zeit. Das andere (Tafel III 
Nr. 26) mit der Legende SEMVS * I • ABT ist mir, iälls die Lesung 
feststeht, ganz unverständlich: den Scliriftfbrmen nach scheint es nocli 
ins erste Jahrhundert gehörig. Sollte es die Aufschrift eines Werk- 
stückes sein ähnlich den auf den Steinen der Porta Nigra in Trier1)? 
Das dritte Eragment (Tafel III Nr. 16) könnte der Best eines Votivsteins 
für den Mercur sein, womit die rohe Seulptur allenfalls stimmt. Von 
den Beliefs scheint die Mehrzahl (einschliesslicli des eher griechischen 
als barbarischen lleiters Tafel IV Nr. 35) mythologisehen lnhalts und 
daher wohl zum Schmuck grösserer Grabmäler oder eines Tempels 
verwendet gewesen zu sein; zu der gewöhnlichen Klasse von Grabre- 
liefs sind mit Sicherheit nur das Saumross (Tafel IV Nr. 36) und der 
interessante Wagen (ebend. Nr. 75) zu zählen. Das Fragment mit 
Reliefs auf mehreren Seiten (ebend. Nr. 49) scheint auf der einen der- 
selben die oft wiederkehrende Figur eines dakischen Gefangenen zu 
zeigen, falls sie bärtig ist. Sonst müsste man an Attis oder den mithri- 
schen ITesperus denken. Das Stück Lorbeerbaum (ebend. Nr. 38) 
kann zu einer Reliefdarstellung gehört haben ähnlich der auf Tafel III 
Nr. 26 abgebildeten, und deutet keineswegs mit Nothwendigkeit auf 
ein Siegesdenkmal. Auch von den architektonischen Resten muss 
die Mehrzahl, nach dem Reichthum der Verzierungen zu schliessen,
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1) Yergl. Monatsber. der Berliner Akademie von 1864 S. 98 ff.
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7Ai grossen und prächtigen Bauten gehört haben. Selbst solche Bau- 
ten also, die sich überall am längsten zu erhalten pflegen, waren zu 
der Zeit, als diese Steine an die Briickenpfeiler angescliüttet worden 
sind, dem allgemeinen Ituin nicht entgangen.

Berliu iin November 1866.

Miilmer.


